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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Im Rahmen des Ausbaus der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals ist ein Ersatzneubau 
der alten Levensauer Hochbrücke geplant.  

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie zum Planfeststellungsverfahren sind Aussa-
gen zur Veränderung der Belastungen aus Verkehrslärm im Bereich der schutzbedürfti-
gen Bereiche im Umfeld des Plangebiets erforderlich. Die vorliegende schalltechnische 
Untersuchung enthält die hierzu erforderlichen Ermittlungen. Insbesondere wird auch die 
Gesamtverkehrslärmsituation durch die Überlagerung von Schienen-, Straßen- und 
Schiffsverkehr bewertet. 

Die Ermittlung der Anspruchsberechtigungen auf Lärmschutz „dem Grunde nach“ und 
Prüfung von Lärmschutzmaßnahmen auf der Grundlage der Verkehrslärmschutzverord-
nung (16. BImSchV [3]) erfolgt in einer separaten schalltechnischen Untersuchung [19] 
der Planfeststellungsunterlagen. 

 

2. Örtliche Situation 

Die nächstgelegene Wohnnutzung befindet sich in folgenden Bereichen: 

• Wohnbebauung auf der Südseite des Nord-Ostsee-Kanals in Kiel-Suchsdorf (Immissi-
onsorte IO 1.1 bis IO 10, IO 12 bis IO 14 und IO 16 bis IO 17): Dieser Bereich ist ge-
mäß den Bebauungsplänen Nr. 568, Nr. 676 und Nr. 318 der Landeshauptstadt Kiel 
als reines Wohngebiet (WR) festgesetzt. 

• Wohnbebauung südwestlich Rungholtplatz (Immissionsort IO 18) sowie teilweise an 
der Eckernförder Straße (Immissionsort IO 15) und am Sukoring (Immissionsort 
IO 11): Hier liegt gemäß den Bebauungsplänen Nr. 301 und Nr. 318 eine Nutzung als 
allgemeines Wohngebiet (WA) vor. 

• Einzelnes Gebäude am Stadtparkweg (östlich B76, Immissionsort IO 19): Hinsichtlich 
der Schutzbedürftigkeit ist von einem Außenbereich bzw. einem Mischgebiet auszu-
gehen. 

• Bebauung am nördlichen Kanalufer südwestlich des Baustellenbereichs im Bereich 
Levensau (Immissionsorte IO 20 und IO 21) sowie entlang der K24 (Kieler Weg): Hier 
liegt eine Bebauung im Außenbereich vor. Gemäß Flächennutzungsplan der Gemein-
de Neuwittenbek ist eine Einstufung als Flächen für die Landwirtschaft vorhanden. 
Hinsichtlich der Schutzbedürftigkeit ist von einem Außenbereich bzw. einem Mischge-
biet auszugehen. 

• Bebauung östlich und nördlich der Baustelle im Bereich Gut Projensdorf und an der 
Straße Achtstückenberg (Immissionsorte IO 22 und IO 23): Gemäß Flächennutzungs-
plan der Gemeinde Altenholz liegt hier eine Ausweisung als Flächen für die Landwirt-
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schaft vor. Hinsichtlich der Schutzbedürftigkeit ist von einem Außenbereich bzw. ei-
nem Mischgebiet auszugehen. 

• Weiter entfernte Bebauung nördlich der Baustelle im Bereich Rathmansdorfer Schleu-
se: Der südwestliche Bereich liegt im Flächennutzungsplan der Gemeinde Altenholz 
mit einer Ausweisung als Flächen für die Landwirtschaft. Hinsichtlich der Schutzbe-
dürftigkeit ist von einem Außenbereich bzw. einem Mischgebiet auszugehen. 

• Weiter entfernte Wohnbebauung in der Ortslage Altwittenbek: Hier liegt gemäß Flä-
chennutzungsplan der Gemeinde Neuwittenbek eine Einstufung als Wohnbaufläche 
vor. Hinsichtlich der Schutzbedürftigkeit wird von einem allgemeinen Wohngebiet aus-
gegangen.  

Die genauen örtlichen Gegebenheiten sind den Plänen der Anlage A 1 zu entnehmen.  

 

Tabelle 1: Exemplarische Immissionsorte 

 

Sp 1 2 3 4 5

1 IO 01.1 Fehmarnwinkel 51 Nordwest 2 WR
2 IO 01.2 Fehmarnwinkel 51 Nordost 2 WR
3 IO 02 Ostseestraße 120 Nordwest 1 WR
4 IO 03 Hiddenseer Weg 17 Nordost 1 WR
5 IO 04 Hiddenseer Weg 26 Nordost 2 WR
6 IO 05.1 Wippen 35 Nordost 2 WR
7 IO 05.2 Wippen 35 Nordwest 2 WR
8 IO 06 Sukoring 55 Nordost 2 WR
9 IO 07.1 Fehmarnwinkel 39 Nordwest 2 WR

10 IO 07.2 Fehmarnwinkel 39 Nordost 2 WR
11 IO 08 Ostseestraße 95 Nordost 2 WR
12 IO 09 Hiddenseer Weg 82 Nordost 2 WR
13 IO 10 Dieksredder 29 Nordost 2 WR
14 IO 11 Sukoring 36 Nord 3 WA
15 IO 12 Fehmarnwinkel 23 Nordost 2 WR
16 IO 13 Ostseestraße 11 Nordost 2 WR
17 IO 14 Rungholtplatz  4 Nord 4 WR
18 IO 15 Eckernförder Straße 452 Nordost 2 WA
19 IO 16 Alte Chaussee 7 Nordost 3 WR
20 IO 17 Pellwormer Weg 7 Nordost 3 WR
21 IO 18 Rungholtplatz 1 Nordost 6 WA
22 IO 19.1 Stadtparkweg 40 Südost 3 MI
23 IO 19.2 Stadtparkweg 40 Südwest 2 MI

24 IO 20 Levensau, Am Kanal 3 Südwest 2 MI
25 IO 21 Levensau 1, an K24 Südwest 2 MI
26 IO 22 Achtstückenberg / West Nordost 2 MI
27 IO 23 Achtstückenberg / Ost Nordost 2 MI

Immissionsorte in Kiel-Suchsdorf südlich des Nord-Ostsee-Kanals

Immissionsorte nördlich des Nord-Ostsee-Kanals

Ze
Immissionsort 

Bezeichnung Adresse Fassade
Zahl der

Geschosse
Gebiet
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3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1. Planerische Gesichtspunkte (DIN 18005, Teil 1)  

3.1.1. Allgemeines 

Zur Bewertung der Lärmsituation im Rahmen von Umweltverträglichkeitsstudien (UVS) 
wird üblicherweise die DIN 18005, Teil 1 herangezogen, deren Ansatz, die Wirkungen 
unterschiedlicher Kategorien von Lärmquellen (z. B. Verkehr, Gewerbe, Freizeitanlagen) 
auf die Nachbarschaft in ihrer Gesamtheit unter städtebaulichen Aspekten zu betrachten, 
den Anforderungen der UVS entspricht. Die auf dieser Grundlage gewonnenen Erkennt-
nisse über die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Geräuschbelastungen der Umge-
bung ermöglichen Aussagen zu aus Sicht des Schallschutzes bevorzugten Lösungsan-
sätzen.  

Die Berücksichtigung der Belange des Schallschutzes erfolgt nach den Kriterien der DIN 
18005, Teil 1 [4] in Verbindung mit dem Beiblatt 1 [5] unter Beachtung folgender Ge-
sichtspunkte: 

• Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes 
zu berücksichtigen. 

• Nach § 50 BImSchG ist die Flächenzuordnung so vorzunehmen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen unter anderem auf die ausschließlich oder überwiegend dem 
Wohnen dienenden Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

Die Orientierungswerte nach [5] stellen aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau 
erwünschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dass von ihnen sowohl nach 
oben (bei Überwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden kann. 

Konkreter wird im Beiblatt 1 zur DIN 18005/1 in diesem Zusammenhang ausgeführt: „In 
vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-
kehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. 
Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten 
abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich 
durch andere geeignete Maßnahmen (z.B. durch geeignete Gebäudeanordnung und 
Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen (insbesondere für Schlafräume) 
vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.“ 

Über den Abwägungsspielraum gibt es keine Regelungen. Zur Beurteilung des Ver-
kehrslärms kann man hilfsweise als Obergrenze die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 
16. BImSchV [3] heranziehen, da davon ausgegangen werden kann, dass die 
16. BImSchV rechtlich insoweit nicht strittig ist. 
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Tabelle 2: Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1 [5] 

Nutzungsart Orientierungswert nach [5] 

 tags nachts 

  Verkehr a) Anlagen b) 

 dB(A) 

reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und 

Ferienhausgebiete 
50 40 35 

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

und Campingplatzgebiete 
55 45 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55 

besondere Wohngebiete (WB) 60 45 40 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 45 

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 50 

sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind, 

je nach Nutzungsart 
45 bis 65 35 bis 65 35 bis 65 

a) gilt für Verkehrslärm; 

b) gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von  

vergleichbaren öffentlichen Anlagen 

 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, 
Industrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 wegen 
der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräusch-
quellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert 
werden. 

Für die im Rahmen dieser Untersuchung zu betrachtenden Nutzungsarten legt Beiblatt 1 
zur DIN 18005 Teil 1 die in Tabelle 2 zusammengefassten Orientierungswerte für Beurtei-
lungspegel aus Verkehrs- und Gewerbelärm fest. Beurteilungszeiträume sind die 16 
Stunden zwischen 6 und 22 Uhr tags sowie die 8 Stunden von 22 bis 6 Uhr nachts. 
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3.1.2. Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die Beurteilung der Veränderung der Lärmimmissionen kann im Rahmen der UVS neben 
der Prüfung auf Einhaltung der Orientierungs- oder Immissionsgrenzwerte auch anhand 
von geeigneten Pegelklassen und -veränderungen erfolgen. Eine Bewertung von Pegel-
veränderungen ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 

Abbildung 1:  Schema zur Beurteilung der Auswirkungen von Pegeländerungen im 
Rahmen der UVS 

 

 

 

3.2. Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV)  

Beim Bau oder der wesentlichen Änderung von Verkehrswegen sind nach §§ 41 – 43 
Bundes-Immissionsschutzgesetz [1] dem Träger der Baulast die Errichtung und die Un-
terhaltung der Lärmschutzanlagen aufzuerlegen, die zur sicheren Benutzung der benach-
barten Grundstücke gegen erhebliche Belästigungen notwendig sind. 

Nach der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) vom 12.06.1990 [3] gelten im 
Einzelnen folgende Regelungen: 

• § 1 Anwendungsbereich: 

(1) Die Verordnung gilt für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen  
Straßen sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen und Straßenbahnen  
(Straßen- und Schienenwege). 

(2) Die Änderung ist wesentlich, wenn 

besser – 10 dB(A) Halbierung des Lautstärkeeindrucks

deutliche Pegelabnahme– 5 dB(A)

geringe Pegelabnahme
– 3 dB(A) Pegelabnahme gerade wahrnehmbar

geringe Pegelzunahme
+ 1 dB(A)

Situation praktisch unverändert
– 1 dB(A)

schlechter + 10 dB(A) Verdoppelung des Lautstärkeeindrucks

+ 5 dB(A) deutliche Pegelzunahme

+ 3 dB(A) Pegelzunahme gerade wahrnehmbar
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1. eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den Kraft-
fahrzeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende 
Gleise baulich erweitert wird oder 

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem 
zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens  
3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in 
der Nacht erhöht wird. 

Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu 
ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 dB(A) 
am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht durch einen erheblichen bauli-
chen Eingriff erhöht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten. 

• § 2 Immissionsgrenzwerte: 

(1) Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-
kehrsgeräusche ist bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung sicherzustel-
len, dass der Beurteilungspegel einen der in Tabelle 3 dargestellten Immissions-
grenzwerte nicht überschreitet. 

(2) Die Art der in Absatz 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den 
Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in den Bebauungsplänen 
festgesetzte Flächen für Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, für 
die keine Festsetzungen bestehen, sind nach Absatz 1, bauliche Anlagen im Au-
ßenbereich nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend der Schutzbedürftigkeit 
zu beurteilen. 

(3) Wird die zu schützende Tätigkeit nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeübt, 
so ist nur der Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum anzuwenden. 

• § 3 Berechnung des Beurteilungspegels 

Der Beurteilungspegel ist für Straßen und für Schienenwege zu errechnen. 

Ist Anspruch auf Lärmschutz aufgrund der Voraussetzungen gegeben, sind in erster Linie 
Schutzmaßnahmen an den Verkehrswegen – aktive Lärmschutzmaßnahmen – vorzuse-
hen (Wälle, Wände oder Kombinationen beider).  

Sind diese aktiven Lärmschutzmaßnahmen technisch nicht durchführbar, mit anderen 
öffentlichen oder privaten Belangen unvereinbar oder stehen ihre Kosten außer Verhältnis 
zu dem angestrebten Schutzzweck, so können sie unterbleiben. In diesem Fall hat der 
Eigentümer der betroffenen Anlagen gegen den Träger der Baulast einen Anspruch auf 
Erstattung seiner Aufwendungen für notwendige erbrachte Lärmschutzmaßnahmen (An-
spruchsberechtigung im notwendigen Umfang für passive Schallschutzmaßnahmen) bzw. 
auf Ausgleich durch Geldentschädigung für Beeinträchtigungen von zum Wohnen im 
Freien geeigneten und bestimmten Bereichen („Außenwohnbereiche“). Entsprechendes 
gilt auch, wenn aktiver Lärmschutz zwar vorgesehen wird, Beeinträchtigungen aber ver-
bleiben. 
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Tabelle 3:  Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der Verkehrslärmschutzverord-
nung, 16. BImSchV [3] 

Nr. Gebietsnutzung Immissionsgrenzwerte 

  tags nachts 

  dB(A) 

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47 

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49 

3 Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 54 

4 Gewerbegebiete 69 59 

 

4. Verkehrsbelastungen 

4.1. Schienenverkehr 

Die Zugzahlen und die weiteren Eingangsdaten gemäß Schall 03 (2012) für die Strecke 
1020 in Kiel-Suchsdorf im Bereich der Levensauer Hochbrücke über den Nord-Ostsee-
Kanal wurden vom Umweltzentrum der Deutschen Bahn AG zur Verfügung gestellt [15]. 
Dabei handelt es sich um Prognosezahlen für den Prognosehorizont 2025; Prognoseda-
ten für spätere Jahre liegen derzeit nicht vor. Mit dem Ersatzneubau der Levensauer 
Hochbrücke sind keine Änderungen der Zugzahlen und weiteren Eingangsdaten für die 
schalltechnischen Berechnungen verbunden. Eine Zusammenstellung zeigt die Anlage A 
2.2.1. 

 

4.2. Straßenverkehr 

Die Straßenverkehrsbelastungen (DTV - durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke an al-
len Tagen des Jahres) und der Schwerverkehrsanteil (Kfz mit mehr als 3,5 t zulässigem 
Gesamtgewicht, p) auf der K27 im Bereich der Levensauer Hochbrücke wurden im Rah-
men einer Verkehrsprognose auf Grundlage aktueller Verkehrserhebungen ermittelt und 
auf den Prognosehorizont 2030 hochgerechnet [16]. Mit der geplanten Maßnahme sind 
keine Zunahmen der Verkehrsbelastungen zu erwarten. 

Für die B76 über werden Verkehrsbelastungen der allgemeinen Straßenverkehrszählung 
aus dem Jahr 2010 zugrunde gelegt. Für den Prognosehorizont 2030 erfolgt für die mögli-
che allgemeine Verkehrszunahme eine Hochrechnung mit etwa 0,5 Prozentpunkten pro 
Jahr, so dass ein Faktor von 1,1 zugrunde gelegt wird. 
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Die Berechnung der Emissionspegel Lm,E erfolgt auf Grundlage des in der RLS-90 [6] an-
gebenden Berechnungsverfahrens. Als weitere Parameter bei der Emissionspegelbe-
rechnung  sind die zulässige Höchstgeschwindigkeit vzul, der Zuschlag für die Straßen-
oberfläche DStrO, der Zuschlag für Steigungen und Gefälle DStg sowie die maßgebenden 
stündlichen Verkehrsstärken tags / nachts Mt/n zu berücksichtigen. 

Gemäß einer Rundverfügung Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 5/2010 wird im Rahmen 
von Straßenbauvorhaben in Schleswig-Holstein abweichend zur RLS-90 derzeit allein auf 
den Schwerverkehr ab 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht abgestellt. Dieses Vorgehen ent-
spricht jedoch nicht streng den Vorgaben der 16. BImSchV. Die aktuelle Rechtsprechung 
hat in einzelnen Fällen diese Problematik bereits behandelt und eine Berücksichtigung der 
Lkw > 3,5 t als nicht ausreichend bewertet (siehe z.B. [10]). Solange hierzu keine Ände-
rung oder Ergänzung der RLS-90 oder der 16. BImSchV vorliegt, sollte aus Gründen der 
Rechtssicherheit der Lkw-Anteil > 2,8 t berücksichtigt werden. Dementsprechend wird 
auch in der vorliegenden Untersuchung der Lkw-Anteil > 2,8 t eingerechnet. 

Für eine Berechnung streng nach RLS-90 sind zu den Schwerverkehrsanteilen der Ver-
kehrsuntersuchung noch die leichten Lkw (zwischen 2,8 t und 3,5 t) hinzuzurechnen. Da-
bei wird für die K27 ein geschätzter Anteil von 5% zugrunde gelegt, wie er für den Verkehr 
in Kiel repräsentativ ist und auch in anderen Regelwerken zugrunde gelegt wird (vgl. 
RLuS 2012 [10]). Für die B76 werden die in den Zählergebnissen ausgewiesenen Liefer-
wagen der Straßenverkehrszählung zur sicheren Seite zu 100% den LKW zugerechnet. 
Es wird von derselben Tag-Nacht-Verteilung ausgegangen, da keine anderen Daten vor-
liegen. 

 

4.3. Schiffsverkehr 

Für den Schiffsverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal werden wie in den bisherigen Gutach-
ten die Prognosezahlen für den Prognose-Nullfall (ohne Ausbau der Oststrecke) und den 
Prognose-Planfall (nach Ausbau der Oststrecke) zugrunde gelegt (vgl. z.B. [18]). 

 

5. Emissionen 

5.1. Schienenverkehr 

Für den Schienenverkehr wurden die Emissionspegel gemäß Anlage 2 der 16. BImSchV 
(Schall 03 (2012)) mit dem Programm Cadna/A [11] ermittelt. Für die Brückenabschnitte 
werden dabei folgende Zuschläge gemäß Tabelle 9 der Anlage 2 zur 16. BImSchV be-
rücksichtigt:  

• Ersatzneubau der alten Levensauer Hochbrücke:   Das Tragwerk ist als geschweiß-
te Stahlkonstruktion geplant und besteht aus offenen und geschlossenen Querschnit-
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ten. Da die Querträgerhöhe durch die vorgegebenen Höhenkoten der Schienenober-
kante und der Oberkante des erforderlichen Lichtraumprofils der Schifffahrt sehr ein-
geschränkt ist, kann kein Schotterbett unter den Gleisen vorgesehen werden, so dass 
die Schienen direkt auf dem Deckblech aufgelagert werden. Um einen sicheren Last-
abtrag aus den Gleisen zu gewährleisten, werden unter den Schienen neben den Tra-
pezsteifen der orthotropen Fahrbahnplatte zusätzliche Längsträger vorgesehen. 

Dem geplanten Aufbau entsprechend wird für den Ersatzneubau der alten Levensauer 
Hochbrücke ein Zuschlag von 12 dB gemäß Zeile 1 der Tabelle 9 zugrunde gelegt. Ein 
Abschlag für Schallminderungsmaßnahmen durch besondere Dämpfungselemente 
wird nicht in Ansatz gebracht. 

• Bestehende alte Levensauer Hochbrücke: Für die bestehende alte Levensauer 
Hochbrücke wird der vorhandenen Stahlkonstruktion entsprechend ebenfalls ein Zu-
schlag von 12 dB eingerechnet. 

Weitere Zuschläge sind auf den betrachteten Streckenabschnitten nicht erforderlich. 

Für den Schienenverkehr beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit grundsätzlich 100 
km/h, für den anschließenden nördlichen Damm im Kurvenbereich 90 km/h. 

Die unter Berücksichtigung der Verkehrsbelastungen des Schienenverkehrs und weiterer 
Eingangsparameter errechneten Emissionspegel sind der Anlage A 2.2.2 zu entnehmen. 

 

5.2. Straßenverkehr 

Die Berechnung der Emissionspegel (Lm,E) für den Straßenverkehr erfolgte auf Grundlage 
der aktuellen Fassung der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (Ausgabe 1990, 
RLS-90 [6]).  

Für den Straßenverkehr ist eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h anzuset-
zen. 

Die errechneten Emissionspegel sind der Anlage A 2.1.3 zu entnehmen. 

 

5.3. Schiffsverkehr 

Die Emissionen des Schiffsverkehrs auf dem Nord-Ostsee-Kanal wurden in einem vor-
hergehenden Gutachten [18] auf Grundlage von Schallpegelmessungen ermittelt.  

Für den Ost-West- und den West-Ost-Verkehr wird jeweils von folgenden längenbezoge-
nen Schallleistungspegeln LwA‘ gemäß [18] ausgegangen: 

• Prognose-Nullfall:   LwA‘ = 75,7 dB(A) tags /  75,7 dB(A) nachts; 

• Prognose-Planfall:  LwA‘ = 76,5 dB(A) tags /  76,5 dB(A) nachts. 
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Für die Weiche Schwartenbek werden auf der Not-und Südseite während der Wartzeiten 
in beiden Planfällen folgende Emissionen angesetzt [18]: 

• Prognose-Nullfall und -Planfall: LwA‘ = 73,3 dB(A) tags /  73,3 dB(A) nachts. 

6. Immissionen 

6.1. Allgemeines 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-
90 [6] für den Straßenverkehr und der Anlage 2 der aktuellen Fassung der 16. BImSchV 
[3] (Schall 03 (2012) [8]). Die Berechnung der Schallausbreitung des Schiffsverkehrs er-
folgte wie in der vorhergehenden Schalluntersuchung [18] gemäß den Rechenregeln der 
DIN 18005 [4]. Im vorliegenden Fall wird wegen komplexer Ausbreitungsbedingungen das 
Abschnittsverfahren angewendet. Die Ermittlungen erfolgen mit dem EDV-Programm 
Cadna/A [11]. 

Bei den berechneten Immissionspegeln handelt es sich im Wesentlichen um Mittelungs-
pegel (über Vorbeifahrt- und Ruhephasen gemittelte Schallpegel), jeweils für den Tages-
zeitraum (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und den Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr). Hierzu 
sind je nach Verkehrsart ggf. noch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen.  

Der Ansatz eines Schienenbonus‘ von 5 dB(A) als Korrektur zur Berücksichtigung der 
geringeren Störwirkung des Schienenverkehrslärms gemäß § 3 der vorhergehenden Fas-
sung der 16. BImSchV ist für Eisenbahnen seit 1. Januar 2015 gemäß § 43 BImSchG 
nicht mehr zulässig. Der Schienenbonus wurde daher nicht eingerechnet. 

 

6.2. Ausbreitungsmodell 

Grundlage der Erstellung des digitalen Berechnungsmodells bildet die Deutsche Grund-
karte DTK5. Die Geländetopographie wurde im Modell auf Grundlage des digitalen Ge-
ländemodells DGM5 berücksichtigt. Die Gebäudelagen und Gebäudehöhen wurden im 
Rahmen einer Ortsbesichtigung sowie anhand verfügbarer Luftbilder im Internet geprüft. 
Für die Gradienten der Straßen- und Schienenplanung wurden die Unterlagen der Ent-
wurfsplanung zugrunde gelegt. 

Für die Schallausbreitung von den Brücken wurde die jeweilige Eigenabschirmung einge-
rechnet, wobei die jeweilige Brückenbreite berücksichtigt wurde. Für den Schienenver-
kehrslärm auf der alten Levensauer Hochbrücke (Prognose-Nullfall) wurde davon abwei-
chend eine pauschale Eigenabschirmung von 4 dB(A) in Ansatz gebracht, die aus Kalib-
rierungsrechnungen im Vergleich mit Messwerten an der vorhandenen Brücke abgeleitet 
worden sind (vgl. detaillierte Ausführungen in der Schalltechnischen Untersuchung, Teil 2 
[19]). 
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Im Ausbreitungsmodell werden dementsprechend berücksichtigt: 

• die vorhandene und geplante Geländetopographie, insbesondere die geplanten 
Dammlagen der Planung sowie die Brückenplanung; 

• die Abschirmwirkung von vorhandenen Gebäuden sowie Reflexionen an den Gebäu-
deseiten; 

• Immissionsorthöhen gemäß den vorhandenen Geschossen der vorhandenen Bebau-
ung (2,8 m über Gelände für das Erdgeschoss und jeweils 2,8 m zusätzlich für jedes 
weitere Geschoss). 

Die in die Modellrechnung eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der 
Lärmquellen und Immissionsorte sind aus den Lageplänen der Anlage A 1 ersichtlich. 

 

6.3. Schienenverkehrslärm 

Zur Beurteilung der vom Schienenverkehr hervorgerufenen Geräuschimmissionen wurden 
für exemplarische Immissionsorte die Beurteilungspegel für den Prognose-Nullfall und 
den Prognose-Planfall berechnet.  

Die Ermittlungen gemäß 16. BImSchV [19] haben die Notwendigkeit von aktivem Schall-
schutz ergeben, so dass die vorgeschlagene Lärmminderungsmaßnahme „Schienen-
stegabschirmung“ für den Gleisabschnitt auf der neuen Levensauer Hochbrücke im Prog-
nose-Planfall ergänzend betrachtet wird. 

Die Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm ohne Lärmschutzmaßnahmen sind in 
der Tabelle 4 dargestellt. Die Tabelle 5 zeigt die Beurteilungspegel unter Berücksichtigung 
der Schienenstegabschirmung auf dem Brückenabschnitt des Neubaus. 

Weiterhin wurden die Beurteilungspegel in flächendeckenden Rasterlärmkarten berechnet 
(Aufpunkthöhe 4,0 m über Gelände). Die Veränderungen wurden in Differenzkarten auf-
gezeigt. Die Rasterlärmkarten finden sich in der Anlage A 3. 

Zusammenfassend ergeben sich im Wohngebiet in Kiel-Suchsdorf im Prognose-Nullfall 
Beurteilungspegel von bis zu etwa 60 dB(A) tags und 58 dB(A) nachts. Die Orientie-
rungswerte für reine Wohngebiete von 50 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts werden teilwei-
se deutlich überschritten, auch die Immissionsgrenzwerte von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) 
nachts werden teilwiese überschritten. Im Prognose-Planfall ist im Nahbereich der Brücke 
mit deutlichen Abnahmen von bis zu etwa 8 dB(A) zu rechnen. In größeren Abständen 
sind jedoch auch Zunahmen von bis zu etwa 3 dB(A) nicht auszuschließen.  
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Tabelle 4:  Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm (Prognose-Planfall ohne 
Lärmschutzmaßnahmen) 

 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

1 IO 01.1 WR 50 40 1.OG 60,4 58,2 52,5 50,4 -7,9 -7,8

2 IO 01.2 WR 50 40 1.OG 60,0 57,7 52,0 49,9 -8,0 -7,8

3 IO 02 WR 50 40 EG 44,3 42,3 45,8 43,8 1,5 1,5

4 IO 03 WR 50 40 EG 45,9 44,0 46,7 44,6 0,8 0,6

5 IO 04 WR 50 40 1.OG 51,6 49,5 51,6 49,4 0,0 -0,1

6 IO 05.1 WR 50 40 1.OG 53,8 51,5 54,0 51,8 0,2 0,3

7 IO 05.2 WR 50 40 1.OG 51,1 48,9 51,2 49,0 0,1 0,1

8 IO 06 WR 50 40 1.OG 59,8 57,5 59,9 57,6 0,1 0,1

9 IO 07.1 WR 50 40 1.OG 54,1 51,9 52,7 50,6 -1,4 -1,3

10 IO 07.2 WR 50 40 1.OG 53,3 51,0 52,9 50,8 -0,4 -0,2

11 IO 08 WR 50 40 1.OG 47,8 45,6 50,1 47,9 2,3 2,3

12 IO 09 WR 50 40 1.OG 43,9 41,7 44,2 42,1 0,3 0,4

13 IO 10 WR 50 40 1.OG 47,6 45,3 47,9 45,7 0,3 0,4

14 IO 11 WA 55 45 1.OG 47,7 45,4 47,8 45,5 0,1 0,1

15 IO 12 WR 50 40 1.OG 48,0 45,8 50,9 48,7 2,9 2,9

16 IO 13 WR 50 40 1.OG 44,8 42,6 46,0 43,9 1,2 1,3

17 IO 14 WR 50 40 1.OG 45,0 42,8 46,1 43,9 1,1 1,1

18 IO 15 WA 55 45 1.OG 41,7 39,5 41,7 39,4 0,0 -0,1

19 IO 16 WR 50 40 1.OG 45,1 42,9 47,9 45,7 2,8 2,8

20 IO 17 WR 50 40 1.OG 43,1 40,9 45,3 43,2 2,2 2,3

21 IO 18 WA 55 45 1.OG 41,9 39,7 42,9 40,8 1,0 1,1

22 IO 19.1 MI 60 50 2.OG 50,1 47,8 50,1 47,8 0,0 0,0

23 IO 19.2 MI 60 50 1.OG 48,3 46,1 48,5 46,3 0,2 0,2

24 IO 20 MI 60 50 1.OG 46,9 44,8 49,2 47,1 2,3 2,3

25 IO 21 MI 60 50 1.OG 57,1 54,8 57,2 54,9 0,1 0,1

26 IO 22 MI 60 50 1.OG 40,9 38,7 44,0 41,9 3,1 3,2

27 IO 23 MI 60 50 1.OG 39,2 37,1 42,1 40,0 2,9 2,9

dB(A)

Beurteilungspegel Schienenverkehrslärm

Prognose-
Nullfall

Prognose-
Planfall

Veränderungen
Ze

Immissionsort

Nr. Gebiet

Orientierungs-    
wert Ge-             

schoss

dB(A)
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Tabelle 5:  Beurteilungspegel aus Schienenverkehrslärm (Prognose-Planfall mit Lärm-
schutzmaßnahme „Schienenstegabschirmung“) 

 

 

An dem Gebäude am Stadtparkweg (Immissionsort IO 19) werden die Orientierungswerte 
für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts als auch die Immissionsgrenz-
werte von 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts eingehalten. Relevante Zunahmen sind 
nicht zu erwarten. 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

1 IO 01.1 WR 50 40 1.OG 60,4 58,2 49,9 48,3 -10,5 -9,9

2 IO 01.2 WR 50 40 1.OG 60,0 57,7 49,6 47,9 -10,4 -9,8

3 IO 02 WR 50 40 EG 44,3 42,3 44,1 42,4 -0,2 0,1

4 IO 03 WR 50 40 EG 45,9 44,0 46,3 44,4 0,4 0,4

5 IO 04 WR 50 40 1.OG 51,6 49,5 51,4 49,2 -0,2 -0,3

6 IO 05.1 WR 50 40 1.OG 53,8 51,5 54,0 51,7 0,2 0,2

7 IO 05.2 WR 50 40 1.OG 51,1 48,9 51,1 48,9 0,0 0,0

8 IO 06 WR 50 40 1.OG 59,8 57,5 59,9 57,5 0,1 0,0

9 IO 07.1 WR 50 40 1.OG 54,1 51,9 50,1 48,4 -4,0 -3,5

10 IO 07.2 WR 50 40 1.OG 53,3 51,0 50,5 48,7 -2,8 -2,3

11 IO 08 WR 50 40 1.OG 47,8 45,6 48,7 46,7 0,9 1,1

12 IO 09 WR 50 40 1.OG 43,9 41,7 43,8 41,7 -0,1 0,0

13 IO 10 WR 50 40 1.OG 47,6 45,3 47,7 45,5 0,1 0,2

14 IO 11 WA 55 45 1.OG 47,7 45,4 47,7 45,4 0,0 0,0

15 IO 12 WR 50 40 1.OG 48,0 45,8 48,6 46,8 0,6 1,0

16 IO 13 WR 50 40 1.OG 44,8 42,6 44,9 42,8 0,1 0,2

17 IO 14 WR 50 40 1.OG 45,0 42,8 45,4 43,3 0,4 0,5

18 IO 15 WA 55 45 1.OG 41,7 39,5 41,7 39,4 0,0 -0,1

19 IO 16 WR 50 40 1.OG 45,1 42,9 45,9 44,1 0,8 1,2

20 IO 17 WR 50 40 1.OG 43,1 40,9 43,8 41,9 0,7 1,0

21 IO 18 WA 55 45 1.OG 41,9 39,7 42,1 40,1 0,2 0,4

22 IO 19.1 MI 60 50 2.OG 50,1 47,8 50,1 47,8 0,0 0,0

23 IO 19.2 MI 60 50 1.OG 48,3 46,1 48,4 46,2 0,1 0,1

24 IO 20 MI 60 50 1.OG 46,9 44,8 47,4 45,5 0,5 0,7

25 IO 21 MI 60 50 1.OG 57,1 54,8 57,1 54,9 0,0 0,1

26 IO 22 MI 60 50 1.OG 40,9 38,7 41,9 40,1 1,0 1,4

27 IO 23 MI 60 50 1.OG 39,2 37,1 40,2 38,4 1,0 1,3

Ze

Immissionsort Beurteilungspegel Schienenverkehrslärm

Nr. Gebiet

Orientierungs-    
wert Ge-             

schoss

Prognose-
Nullfall

Prognose-
Planfall

Veränderungen

dB(A) dB(A)



Schalltechnische Untersuchung zum Planfeststellungsverfahren für den 

Ersatzneubau der alten Levensauer Hochbrücke und den Ausbau des 

Nord-Ostsee-Kanals NOK-Km 93,2 – 94,2, Teil 3: Verkehrslärm 

(Ermittlungen zum Gesamtlärm)  

 Seite  15 

Proj.Nr.: 06107.04 

 

LAIRM CONSULT GmbH 26. März 2015 bericht_06107.04_3.docx  
 gedruckt: 26. März 2015 

An der Bebauung an der K24 auf dem Nordufer (Immissionsort IO 21) ist mit Beurtei-
lungspegeln von bis zu etwa 57 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts zu rechnen. Relevante 
Veränderungen ergeben sich nicht. 

Am Ufer des Nord-Ostsee-Kanals (Immissionsort IO 20) und an den weiter entfernten 
Immissionsorten auf dem Nordufer des Nord-Ostsee-Kanals (Immissionsorte IO 22 und 
IO 23) sind Zunahmen des Schienenverkehrslärms um bis zu etwa 3 dB(A) zu erwarten, 
die Orientierungswerte für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts werden 
jedoch auch im Prognose-Planfall eingehalten. 

Unter Berücksichtigung der Schienenstegabschirmung können die Zunahmen auf etwa 
1 dB(A) begrenzt werden. Diese liegen somit im Bereich der Wahrnehmbarkeitsschwelle 
und sind daher nicht mehr relevant. Im Nahbereich der neuen Hochbrücke sind in diesem 
Fall gegenüber dem Prognose-Nullfall Abnahmen um bis zu 10 dB(A) möglich. Subjektiv 
entspricht dies einer Halbierung der Lautstärkeempfindung. 

 

6.4. Straßenverkehrslärm 

Die Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm an den exemplarischen Immissionsorten 
sind in der Tabelle 6 dargestellt. 

Flächendeckende Rasterlärmkarten (Aufpunkthöhe 4,0 m über Gelände) und Differenz-
karten sind der Anlage A 4 zu entnehmen. 

Der Straßenverkehrslärm wird maßgebend durch die B76 bestimmt. 

Zusammenfassend ergeben sich im Wohngebiet in Kiel-Suchsdorf Beurteilungspegel je 
nach Lage des Immissionsortes zwischen 45 dB(A) und 58 dB(A) tags und zwischen 
38 dB(A) und 51 dB(A) nachts. Die Orientierungswerte für reine Wohngebiete von 
50 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts werden teilweise deutlich überschritten, die Immissi-
onsgrenzwerte von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts werden überwiegend eingehalten. 
Im Prognose-Planfall ist im Vergleich zum Prognose-Nullfall überwiegend nur mit sehr 
geringen Veränderungen unter 0,2 dB(A) zu rechnen. Lediglich im Nahbereich der Brücke 
sind Zunahmen in der Größenordnung der Wahrnehmbarkeitsschwelle von 1 dB(A) nicht 
auszuschließen. 

An dem Gebäude am Stadtparkweg (Immissionsort IO 19)  ist mit Beurteilungspegeln von 
bis zu 64 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts zu rechnen, Veränderungen ergeben sich nicht. 
Die Orientierungswerte für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts werden 
überschritten. Der Immissionsgrenzwert tags von 64 dB(A) wird knapp eingehalten. 
Nachts wird der Immissionsgrenzwert von 54 dB(A) überschritten. 

An den weiter entfernten Immissionsorten auf dem Nordufer des Nord-Ostsee-Kanals 
werden die Orientierungswerte für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts 
eingehalten. Veränderungen sind nicht zu erwarten. 
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Tabelle 6:  Beurteilungspegel aus Straßenverkehrslärm 

 

 

6.5. Schiffsverkehrslärm 

Ergänzend wurden die Veränderungen des Schiffsverkehrs durch den geplanten Ausbau 
im Bereich Levensau dargestellt. Die Beurteilungspegel an den Immissionsorten sind in 
der Tabelle 7 zusammengefasst. 

Die Ermittlungen gemäß 16. BImSchV [19] haben die Notwendigkeit von aktivem Schall-
schutz ergeben, so dass die vorgeschlagene Lärmminderungsmaßnahme „Schienen-

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

1 IO 01.1 WR 50 40 1.OG 52,1 44,7 53,0 45,6 0,9 0,9

2 IO 01.2 WR 50 40 1.OG 52,3 44,8 52,6 45,2 0,3 0,4

3 IO 02 WR 50 40 EG 47,9 40,4 47,8 40,3 -0,1 -0,1

4 IO 03 WR 50 40 EG 49,2 41,7 49,4 41,8 0,2 0,1

5 IO 04 WR 50 40 1.OG 53,6 46,0 53,5 45,9 -0,1 -0,1

6 IO 05.1 WR 50 40 1.OG 54,2 46,7 54,2 46,7 0,0 0,0

7 IO 05.2 WR 50 40 1.OG 58,3 50,7 58,3 50,7 0,0 0,0

8 IO 06 WR 50 40 1.OG 51,3 43,9 51,3 43,9 0,0 0,0

9 IO 07.1 WR 50 40 1.OG 50,4 43,0 50,6 43,2 0,2 0,2

10 IO 07.2 WR 50 40 1.OG 51,3 43,8 51,4 44,0 0,1 0,2

11 IO 08 WR 50 40 1.OG 50,1 42,7 50,2 42,8 0,1 0,1

12 IO 09 WR 50 40 1.OG 49,7 42,2 49,7 42,2 0,0 0,0

13 IO 10 WR 50 40 1.OG 52,8 45,2 52,8 45,2 0,0 0,0

14 IO 11 WA 55 45 1.OG 47,7 40,2 47,7 40,2 0,0 0,0

15 IO 12 WR 50 40 1.OG 47,9 40,5 48,0 40,5 0,1 0,0

16 IO 13 WR 50 40 1.OG 47,3 39,8 47,3 39,8 0,0 0,0

17 IO 14 WR 50 40 1.OG 48,3 40,7 48,3 40,7 0,0 0,0

18 IO 15 WA 55 45 1.OG 45,4 37,9 45,4 37,9 0,0 0,0

19 IO 16 WR 50 40 1.OG 46,1 38,6 46,1 38,6 0,0 0,0

20 IO 17 WR 50 40 1.OG 45,4 37,9 45,4 37,9 0,0 0,0

21 IO 18 WA 55 45 1.OG 46,8 39,3 46,8 39,3 0,0 0,0

22 IO 19.1 MI 60 50 2.OG 64,4 57,0 64,4 57,0 0,0 0,0

23 IO 19.2 MI 60 50 1.OG 64,2 56,8 64,2 56,8 0,0 0,0

24 IO 20 MI 60 50 1.OG 47,0 39,6 47,0 39,6 0,0 0,0

25 IO 21 MI 60 50 1.OG 50,2 42,6 50,2 42,6 0,0 0,0

26 IO 22 MI 60 50 1.OG 46,4 39,0 46,4 39,0 0,0 0,0

27 IO 23 MI 60 50 1.OG 43,2 35,8 43,2 35,8 0,0 0,0

dB(A) dB(A)

Ze

Immissionsort Beurteilungspegel Straßenverkehrslärm

Nr. Gebiet

Orientierungs-    
wert Ge-             

schoss

Prognose-
Nullfall

Prognose-
Planfall

Veränderungen
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stegabschirmung“ für den Gleisabschnitt auf der neuen Levensauer Hochbrücke im Prog-
nose-Planfall ergänzend betrachtet wird. 

Flächendeckende Darstellungen der Beurteilungspegel und der Differenzen finden sich in 
der Anlage A 5 (Aufpunkthöhe 4,0 m über Gelände). 

Tabelle 7:  Beurteilungspegel aus Schiffsverkehrslärm 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

1 IO 01.1 WR 50 40 1.OG 51,7 51,7 52,6 52,6 0,9 0,9

2 IO 01.2 WR 50 40 1.OG 48,5 48,5 49,4 49,4 0,9 0,9

3 IO 02 WR 50 40 EG 41,5 41,5 42,3 42,3 0,8 0,8

4 IO 03 WR 50 40 EG 35,5 35,5 36,3 36,3 0,8 0,8

5 IO 04 WR 50 40 1.OG 36,0 36,0 36,8 36,8 0,8 0,8

6 IO 05.1 WR 50 40 1.OG 34,1 34,1 35,0 35,0 0,9 0,9

7 IO 05.2 WR 50 40 1.OG 36,2 36,2 37,1 37,1 0,9 0,9

8 IO 06 WR 50 40 1.OG 29,1 29,1 29,9 29,9 0,8 0,8

9 IO 07.1 WR 50 40 1.OG 53,0 53,0 53,8 53,8 0,8 0,8

10 IO 07.2 WR 50 40 1.OG 50,3 50,3 51,1 51,1 0,8 0,8

11 IO 08 WR 50 40 1.OG 38,5 38,5 39,3 39,3 0,8 0,8

12 IO 09 WR 50 40 1.OG 35,9 35,9 36,6 36,6 0,7 0,7

13 IO 10 WR 50 40 1.OG 31,8 31,8 32,7 32,7 0,9 0,9

14 IO 11 WA 55 45 1.OG 32,4 32,4 33,1 33,1 0,7 0,7

15 IO 12 WR 50 40 1.OG 50,5 50,5 51,3 51,3 0,8 0,8

16 IO 13 WR 50 40 1.OG 37,7 37,7 38,4 38,4 0,7 0,7

17 IO 14 WR 50 40 1.OG 32,0 32,0 32,8 32,8 0,8 0,8

18 IO 15 WA 55 45 1.OG 26,4 26,4 27,2 27,2 0,8 0,8

19 IO 16 WR 50 40 1.OG 44,6 44,6 45,4 45,4 0,8 0,8

20 IO 17 WR 50 40 1.OG 36,5 36,5 37,3 37,3 0,8 0,8

21 IO 18 WA 55 45 1.OG 34,8 34,8 35,6 35,6 0,8 0,8

22 IO 19.1 MI 60 50 2.OG 28,8 28,8 29,6 29,6 0,8 0,8

23 IO 19.2 MI 60 50 1.OG 32,2 32,2 33,0 33,0 0,8 0,8

24 IO 20 MI 60 50 1.OG 49,1 49,1 49,9 49,9 0,8 0,8

25 IO 21 MI 60 50 1.OG 36,8 36,8 37,5 37,5 0,7 0,7

26 IO 22 MI 60 50 1.OG 40,7 40,7 41,5 41,5 0,8 0,8

27 IO 23 MI 60 50 1.OG 48,3 48,3 49,1 49,1 0,8 0,8

dB(A) dB(A)

Ze

Immissionsort Beurteilungspegel Schiffsverkehrslärm

Nr. Gebiet

Orientierungs-    
wert Ge-             

schoss

Prognose-
Nullfall

Prognose-
Planfall

Veränderungen
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass an den betrachteten Immissionsorten im Nahbe-
reich des Nord-Ostsee-Kanals im Prognose-Nullfall Beurteilungspegel von bis zu etwa 
53 dB(A) tags und nachts zu erwarten sind. Im Prognose-Planfall ist mit bis zu etwa 
54 dB(A) zu rechnen, die Zunahmen liegen unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle von 
1 dB(A). Die Orientierungswerte für reine Wohngebiete von 50 dB(A) tags und 40 dB(A) 
nachts werden teilweise deutlich überschritten, insbesondere nachts. 

6.6. Gesamtverkehrslärm 

Zur Beurteilung der Gesamtlärmsituation erfolgte eine Überlagerung des Schienen-, Stra-
ßen, und Schiffsverkehrs. Die Beurteilungspegel sind in den Tabellen 7 (ohne Lärm-
schutzmaßnahmen) und 8 (mit Schienenstegabschirmung) dargestellt. 

In der Anlage A 6 sind die Beurteilungspegel und die Veränderungen im Prognose-
Planfall gegenüber dem Prognose-Nullfall in flächendeckenden Rasterlärmkarten aufge-
zeigt (Aufpunkthöhe 4,0 m über Gelände).  

Je nach Lage der Immissionsorte ist eine der jeweiligen Lärmarten bzw. die Überlagerung 
maßgebend. Im Vergleich mit dem Prognose-Nullfall sind im Prognose-Planfall ohne 
Lärmschutz Zunahmen von bis zu aufgerundet 2 dB(A) und Abnahmen um bis zu etwa 
5 dB(A) zu erwarten. 

Unter Berücksichtigung der Lärmschutzmaßnahme „Schienenstegabschirmung“ sind für 
die Gesamtlärmsituation mit der vorliegenden Planung nur noch geringe Zunahmen in der 
Größenordnung der Wahrnehmbarkeitsschwelle von etwa 1 dB(A) und darunter zu erwar-
ten.  

Im Wohngebiet in Kiel-Suchsdorf ergeben sich im Prognose-Nullfall Beurteilungspegel je 
nach Lage des Immissionsortes zwischen etwa 47 dB(A) und 62 dB(A) tags und zwischen 
etwa 42 dB(A) und 59 dB(A) nachts. Im Prognose-Planfall mit und ohne Lärmschutzmaß-
nahmen ist mit Beurteilungspegeln zwischen etwa 47 dB(A) und 61 dB(A) tags und zwi-
schen 42 dB(A) und 58 dB(A) nachts zu rechnen.  

Die Orientierungswerte für reine Wohngebiete von 50 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts 
werden teilweise deutlich überschritten, auch die Immissionsgrenzwerte von 59 dB(A) 
tags und 49 dB(A) nachts werden sowohl im Prognose-Nullfall als auch im Prognose-
Planfall teilweise überschritten.  

An dem Gebäude am Stadtparkweg (Immissionsort IO 19) ist mit Beurteilungspegeln von 
bis zu 65 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts zu rechnen, Veränderungen ergeben sich nicht. 
Die Orientierungswerte für Mischgebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts werden 
überschritten. Auch die Immissionsgrenzwerte von 64 dB(A) tags 54 dB(A) nachts werden 
überschritten. 

An der Bebauung an der K24 auf dem Nordufer (Immissionsort IO 21) ist mit Beurtei-
lungspegeln von bis zu etwa 58 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts zu rechnen. Relevante 
Veränderungen ergeben sich nicht. 
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Am Ufer des Nord-Ostsee-Kanals (Immissionsort IO 20) und an den weiter entfernten 
Immissionsorten auf dem Nordufer des Nord-Ostsee-Kanals (Immissionsorte IO 22 und 
IO 23) sind Zunahmen des Gesamtverkehrslärms um bis zu etwa 1 dB(A) zu erwarten. 
Der Orientierungswert für Mischgebiete von 60 dB(A) und wird tags eingehalten. Nachts 
wird der Orientierungswert von 50 dB(A) teilweise überschritten, der Immissionsgrenzwert 
von 54 dB(A) jedoch eingehalten. 

Tabelle 8:  Beurteilungspegel aus Gesamtverkehrslärm (Summe aus Schienen-, Stra-
ßen- und Schiffsverkehr, Prognose-Planfall ohne Lärmschutzmaßnahmen 
an der Schiene) 

 
 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

1 IO 01.1 WR 50 40 1.OG 61,5 59,2 57,5 55,2 -4,0 -4,0

2 IO 01.2 WR 50 40 1.OG 60,9 58,4 56,3 53,4 -4,6 -5,0

3 IO 02 WR 50 40 EG 50,1 46,2 50,6 47,1 0,5 0,9

4 IO 03 WR 50 40 EG 51,0 46,4 51,4 46,8 0,4 0,4

5 IO 04 WR 50 40 1.OG 55,8 51,2 55,7 51,2 0,0 -0,1

6 IO 05.1 WR 50 40 1.OG 57,1 52,8 57,1 53,0 0,1 0,2

7 IO 05.2 WR 50 40 1.OG 59,1 53,0 59,1 53,1 0,0 0,1

8 IO 06 WR 50 40 1.OG 60,4 57,7 60,5 57,8 0,1 0,1

9 IO 07.1 WR 50 40 1.OG 57,5 55,8 57,3 55,7 -0,2 0,0

10 IO 07.2 WR 50 40 1.OG 56,6 54,1 56,6 54,4 0,1 0,3

11 IO 08 WR 50 40 1.OG 52,3 47,9 53,3 49,5 1,0 1,6

12 IO 09 WR 50 40 1.OG 50,9 45,5 50,9 45,7 0,1 0,2

13 IO 10 WR 50 40 1.OG 54,0 48,4 54,0 48,6 0,1 0,2

14 IO 11 WA 55 45 1.OG 50,8 46,7 50,8 46,8 0,1 0,1

15 IO 12 WR 50 40 1.OG 53,7 52,1 55,1 53,4 1,3 1,3

16 IO 13 WR 50 40 1.OG 49,5 45,3 50,0 46,1 0,5 0,9

17 IO 14 WR 50 40 1.OG 50,0 45,1 50,4 45,8 0,4 0,7

18 IO 15 WA 55 45 1.OG 47,0 41,9 47,0 41,9 0,0 0,0

19 IO 16 WR 50 40 1.OG 50,1 47,4 51,4 49,0 1,3 1,5

20 IO 17 WR 50 40 1.OG 47,8 43,6 48,7 45,1 0,9 1,5

21 IO 18 WA 55 45 1.OG 48,2 43,2 48,5 43,8 0,3 0,6

22 IO 19.1 MI 60 50 2.OG 64,6 57,5 64,6 57,5 0,0 0,0

23 IO 19.2 MI 60 50 1.OG 64,3 57,2 64,3 57,2 0,0 0,0

24 IO 20 MI 60 50 1.OG 52,6 50,8 53,6 52,0 1,1 1,2

25 IO 21 MI 60 50 1.OG 58,0 55,2 58,0 55,2 0,1 0,1

26 IO 22 MI 60 50 1.OG 48,3 44,3 49,2 45,7 0,9 1,4

27 IO 23 MI 60 50 1.OG 49,9 48,8 50,7 49,8 0,9 0,9

Ze

Immissionsort Beurteilungspegel Gesamtverkehrslärm

Nr. Gebiet

Orientierungs-    
wert Ge-             

schoss

Prognose-
Nullfall

Prognose-
Planfall

Veränderungen

dB(A) dB(A)
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Tabelle 9:  Beurteilungspegel aus Gesamtverkehrslärm (Summe aus Schienen-, Stra-
ßen- und Schiffsverkehr, Prognose-Planfall mit Lärmschutzmaßnahme 
„Schienenstegabschirmung“) 

 
  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

1 IO 01.1 WR 50 40 1.OG 61,5 59,2 56,8 54,6 -4,7 -4,6

2 IO 01.2 WR 50 40 1.OG 60,9 58,4 55,6 52,6 -5,3 -5,8

3 IO 02 WR 50 40 EG 50,1 46,2 50,1 46,5 0,0 0,3

4 IO 03 WR 50 40 EG 51,0 46,4 51,3 46,7 0,3 0,3

5 IO 04 WR 50 40 1.OG 55,8 51,2 55,6 51,0 -0,1 -0,2

6 IO 05.1 WR 50 40 1.OG 57,1 52,8 57,1 53,0 0,1 0,1

7 IO 05.2 WR 50 40 1.OG 59,1 53,0 59,1 53,0 0,0 0,0

8 IO 06 WR 50 40 1.OG 60,4 57,7 60,5 57,7 0,1 0,0

9 IO 07.1 WR 50 40 1.OG 57,5 55,8 56,6 55,2 -0,9 -0,6

10 IO 07.2 WR 50 40 1.OG 56,6 54,1 55,8 53,6 -0,8 -0,5

11 IO 08 WR 50 40 1.OG 52,3 47,9 52,7 48,7 0,4 0,8

12 IO 09 WR 50 40 1.OG 50,9 45,5 50,9 45,6 0,0 0,1

13 IO 10 WR 50 40 1.OG 54,0 48,4 54,0 48,5 0,0 0,1

14 IO 11 WA 55 45 1.OG 50,8 46,7 50,8 46,7 0,0 0,1

15 IO 12 WR 50 40 1.OG 53,7 52,1 54,3 52,9 0,6 0,8

16 IO 13 WR 50 40 1.OG 49,5 45,3 49,6 45,5 0,1 0,2

17 IO 14 WR 50 40 1.OG 50,0 45,1 50,2 45,4 0,1 0,3

18 IO 15 WA 55 45 1.OG 47,0 41,9 47,0 41,9 0,0 0,0

19 IO 16 WR 50 40 1.OG 50,1 47,4 50,6 48,3 0,5 0,9

20 IO 17 WR 50 40 1.OG 47,8 43,6 48,1 44,3 0,3 0,7

21 IO 18 WA 55 45 1.OG 48,2 43,2 48,3 43,5 0,1 0,3

22 IO 19.1 MI 60 50 2.OG 64,6 57,5 64,6 57,5 0,0 0,0

23 IO 19.2 MI 60 50 1.OG 64,3 57,2 64,3 57,2 0,0 0,0

24 IO 20 MI 60 50 1.OG 52,6 50,8 53,1 51,5 0,5 0,7

25 IO 21 MI 60 50 1.OG 58,0 55,2 57,9 55,2 0,0 0,1

26 IO 22 MI 60 50 1.OG 48,3 44,3 48,6 45,1 0,3 0,8

27 IO 23 MI 60 50 1.OG 49,9 48,8 50,5 49,6 0,7 0,8

Ze

Immissionsort Beurteilungspegel Gesamtverkehrslärm

Nr. Gebiet

Orientierungs-    
wert Ge-             

schoss

Prognose-
Nullfall

Prognose-
Planfall

Veränderungen

dB(A) dB(A)
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7. Zusammenfassung 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden ergänzen zur Umweltverträglichkeits-
studie die Gesamtbelastung aus Verkehrslärm sowie die zu erwartenden Veränderungen 
ermittelt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die jeweils geltenden Orientierungswerte bereits 
durch die einzelnen Lärmarten Schienenverkehr, Straßenverkehr und Schiffsverkehr 
überschritten werden. Je nach Lage der Immissionsorte ist die eine oder andere Lärm-
quelle oder deren Überlagerung maßgebend. 

Durch den Schienenverkehr sind ohne Lärmschutzmaßnahmen aufgrund der größeren 
Brückenlänge und des damit verbundenen Brückenzuschlags Zunahmen von bis zu etwa 
3 dB(A) im Prognose-Planfall gegenüber dem Prognose-Nullfall nicht auszuschließen. 
Dies ist aufgrund der vorhandenen Hochlage erst in größeren Abständen zur Brücke der 
Fall. Als aktive Lärmschutzmaßnahme wurde zum Schutz der Wohnbebauung der Einbau 
von Schienenstegabschirmungen auf dem Brückenabschnitt vorgeschlagen. Mit dieser 
Maßnahme können die Zunahmen auf etwa 1 dB(A) begrenzt werden. Diese liegen somit 
im Bereich der Wahrnehmbarkeitsschwelle und sind daher nicht mehr relevant.  

Im Nahbereich der neuen Hochbrücke sind mit der neuen Konstruktion demgegenüber 
deutliche Abnahmen um bis zu 10 dB(A) möglich. Subjektiv entspricht dies einer Halbie-
rung der Lautstärkeempfindung. 

 

Bargteheide, den 26. März 2015  
 

(Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt)   (Dipl.-Ing. Björn Heichen)  
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